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Novellierung der GefStoffVNovellierung der GefStoffVNovellierung der GefStoffVNovellierung der GefStoffV    
 
Dr. Klein (BMWA) berichtet auf der Ta-
gung des Arbeitskreises der Fachhoch-
schulkanzler am 17.09.04 über den ak-
tuellen Stand der Novellierung der Ge-
fahrstoffverordnung. Er stellt heraus, 
dass die entscheidenden Sitzungen im 
Bundesrat stattgefunden haben, die Be-
ratungen jedoch noch nicht gänzlich ab-
geschlossen sind und insgesamt 90 Än-
derungsanträge gestellt wurden. Er 
rechnet nunmehr mit der Verabschie-
dung der Novelle im Dezember, spätes-
tens im Januar 2005. (Ergänzender Hin-
weis: Der Bundesrat hat am 24.09.04 
mit Änderungsmaßgaben zugestimmt, 
welche die Bundesregierung bis auf ei-
ne Ausnahme angenommen hat. Mit ei-
ner endgültigen Einigung ist auf der 
nächsten Sitzung am 17.12.04 zu rech-
nen.) 
 
Dr. Klein stellt heraus, dass das Arbeits-
schutzgesetz neben dem Chemikalien-
gesetz, die wichtigste Ermächtigungs-

norm ist und auch eigenständige ge-
setzliche Bestimmungen enthält. So ist 
z. B. in der neuen Gefahrstoffverord-
nung keine Angabe mehr zur Finanzie-
rung der PSA vorhanden. Dieses wird 
im Arbeitsschutzgesetz geregelt, dessen 
Kenntnis genauso wie die des Chemika-
liengesetzes bei der Verwendung ver-
schiedener Definitionen vorausgesetzt 
wird. 
 
Die Novelle ändert nichts an den beste-
henden Regelungen der Gefahrstoffver-
ordnung zur Einstufung und Kennzeich-
nung. Hier wird sich voraussichtlich - so 
Dr. Klein - erst mit der Umsetzung von 
REACH etwas verändern. 
 
Änderungen haben aber beim betriebli-
chen Arbeitsschutz in der GefStoffV 
stattgefunden; dieses hauptsächlich 
durch die weitgehende 1:1 Umsetzung 
der EG-Richtlinie 98/24/EG über den 
Schutz der Arbeitnehmer vor Gefähr-
dungen durch chemische Arbeitsstoffe 
bei der Arbeit � eine Mindestregelung 
nach Art 137 EG-Vertrag. Hierbei be-
dauert Dr. Klein, dass durch diese Form 
der Umsetzung die Freiräume für die 
Mitgliedstaaten, die der EG-Vertrag bei 
Mindestregelungen lässt, leider nicht 
genutzt werden. 
 
Dr. Klein verdeutlicht den präventiven 
Grundcharakter der neuen Gefahrstoff-
verordnung durch ein Flussdiagramm: 
Ein (Gefahr-)Stoff in Verbindung mit ei-
ner Tätigkeit erfordert eine - beide Teil-
elemente berücksichtigende - Gefähr-
dungsbeurteilung, die Dokumentation 
und die Ableitung von Schutzmaßnah-
men sowie abschließend - und dies ist 
neu in der Novelle - die Prüfung der 
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. 
Werden die Anforderungen der 
GefStoffV nicht erfüllt, hat dies ggf. die 
erneute Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung zur Folge.  
 
In der Novelle der Gefahrstoffverord-
nung ist ein Schutzstufenkonzept be-

schrieben, in dem das Gesamtsystem 
mit den aufeinander aufbauenden 
Schutzstufen für die toxischen Gefähr-
dungen erkennbar ist. Das Schutzstu-
fenkonzept gilt zurzeit nur für toxische 
Gefährdungen und berücksichtigt die 
physikalisch/chemischen Gefährdungen 
nicht. Diese müssen jeweils gesondert 
beurteilt werden.  
 
Eine Ausnahmeregelung wurde diesbe-
züglich formuliert: Wenn keine Tätigkei-
ten mit Gefahrstoffen durchgeführt wer-
den, die mit dem �Totenkopf� gekenn-
zeichnet sind (giftige, sehr giftige Stoffe, 
CMR-Stoffe) und wenn aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung die Schutz-
maßnahmen nach § 8 Abs. 1 bis 8 aus-
reichen (Schutzstufe 1), dann müssen 
die Maßnahmen nach den §§ 9 bis 17 
(Grundmaßnahmen der Schutzstufe 2 
sowie ergänzende Schutzmaßnahmen) 
nicht getroffen werden. 
 
Bei den neuen Arbeitsplatzgrenzwerten 
wird nicht mehr differenziert zwischen 
krebs- und nicht krebserzeugenden 
Stoffen. Die TRK-Werte werden aufge-
hoben. Für krebserzeugende Gefahr-
stoffe sollen künftig gefährdungsbezo-
gene Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt 
werden. BAT-Werte gelten weiter im 
Rahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge. 
 
Ziel der neuen Gefahrstoffverordnung ist 
es, den Einsatz von �Totenkopf-Stoffen� 
möglichst auf den Bereich der großen 
Industriebetriebe zu beschränken. In 
KMU (kleinen und mittleren Unterneh-
men) soll die Verwendung dieser Ge-
fahrstoffe weiter reduziert werden. Dies 
soll insbesondere durch die Einführung 
der Schutzstufe 2 mit deutlichen betrieb-
lichen Erleichterungen gegenüber der 
Schutzstufe 3 unterstützt werden. 
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Allgemeine Erleichterungen für Hoch-
schulen sind prinzipiell nicht möglich, da 
das EU-Recht hier keine Ausnahmere-
gelungen zulässt. Dennoch ist in § 8 
Abs. 5 Satz 2 eine spezielle Formulie-
rung aufgenommen worden, die �eine 
wesentliche Erleichterung für wissen-
schaftliche Laboratorien� beinhaltet:  
 

�Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 3 so-
wie Absatz 4 gelten nicht für neue Stoffe 
in wissenschaftlichen Laboratorien, so-
lange eine Exposition der Beschäftigten 
bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ver-
mieden wird.�  
 

In der Begründung des Verordnungs-
entwurfs  (Datenblatt-Nr. 15/09036) 
hierzu heißt es: �Die Pflichten des Ar-
beitgebers zur Gefährdungsermittlung, 
Einstufung und Kennzeichnung nach 
Absatz 3 Satz 2 und 3 sowie Absatz 4 
gelten demnach nicht für neue Stoffe, 
wenn eine Exposition der Beschäftigten 
bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ver-
hindert wird. Da bei der Entwicklung 
neuer Stoffe in der Regel keine Aussa-
gen über ihre gefährlichen Eigenschaf-
ten gemacht werden können, würden 
die Forderungen nach Absatz 3 Satz 2 
und 3 und Absatz 4 eine fast unüber-
windbare Hürde bedeuten. Ziel sollte es 
daher sein, bei diesen Tätigkeiten die 
Exposition der Beschäftigten mit diesen 
Stoffen zu vermeiden. Da in der Labor-
praxis im Allgemeinen unter Abzügen 
oder in geschlossenen Systemen gear-
beitet wird, entspricht diese Regelung 
dem Stand der Technik und kommt den 
Anforderungen der Anwender entge-
gen.� 
 
Eine besondere Vertretung speziell der 
Hochschul- und Wissenschaftsverwal-
tungen im Ausschuss für Gefahrstoffe, 
wie in der Vergangenheit, hält Dr. Klein 
nicht für erforderlich, da ein grundsätzli-
cher Unterschied zu anderen gewerbli-
chen oder öffentlichen Betrieben (z. B. 
Kommunalverwaltungen oder andere 
Behörden mit Laboratorien) nicht zu er-
kennen ist. Erwünscht ist allerdings eine 
aktive Mitarbeit in den Untergremien in 
denen die eigentlichen Fachdiskussio-
nen geführt werden. Strittig war die Be-
teiligung der Verwaltungen, da diese 
Vertreter in der Regel nicht über die er-
forderliche Fachkenntnis verfügen. 
 
Abschließend weist Dr. Klein auf zwin-
gend erforderliche Ergänzungsmaß-
nahmen zu den Schutzstufen 1 bis 4 
hin, u. a. arbeitsmedizinische Untersu-
chungen, Unterweisungen, Herstel-
lungs- und Verwendungsverbote. 
 

Protokoll eines Vortrages auf der Tagung des Ar-
beitskreises der Fachhochschulkanzler am 17.09.04 
an der TFH Berlin durch J. Müller 
 

Herr Dr. Klein wird auf dem Bonner Sicherheitssemi-
nar am 31.01.05 über Inhalt und Neuerungen der 
novellierten Gefahrstoffverordnung berichten. 
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Gefahrstoffkataster in Hochschulen 
 
Am 20.10.2004 wurde auf Initiative der 
TU Berlin, U Bonn und U Hamburg ein 
Workshop zur kritischen Betrachtung 
des Einsatzes von EDV-gestützten Ge-
fahrstoffkatastern in der Arbeitsschutz-
organisation von Hochschulen an der 
U Hamburg durchgeführt.  
 
Vier Hochschulen berichteten über ihre 
bisherigen Erfahrungen und gaben ei-
nen Einblick in die praktische Anwen-
dung der bei Ihnen eingesetzten Soft-
warelösung. 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus Hochschulen sowie den 
Unfallkassen NRW, Berlin und Hamburg 
haben die Gelegenheit wahrgenommen 
von den Praxiserfahrungen der Referen-
ten zu profitieren und diese durch die 
Teilnahme an den Diskussionen im 
Kreis der Praktiker zu ergänzen. 
 
Alle Referenten haben als positive Er-
fahrungen herausgestellt, dass durch 
den Einsatz eines EDV-gestützten Ge-
fahrstoffkatasters 
 
− die Chemikalienbestände teilweise 

drastisch reduziert werden konnten, 
− den Nutzern vor Ort wichtige Infor-

mation für die Gefährdungsermitt-
lung und -dokumentation gegeben 
werden, 

− und die zentrale Sicherheitsorgani-
sation Gefährdungspotenziale leich-
ter identifizieren kann. 

 
Die von den Referenten vorgestellten 
Softwarelösungen setzen jeweils spezi-
fische Schwerpunkte. Dadurch konnten 
sich die Workshopteilnehmer ein um-
fassendes Bild über Möglichkeiten und 
Grenzen (Aufwand und Ertrag) der Ka-
tasterlösungen machen und die jeweili-
gen Vor- und Nachteile für einen Einsatz 
in ihrer Hochschule abwägen. 
 
Ansprechpartner bei HIS: I. Holzkamm, E-Mail: holz-
kamm@his.de 
 

 
 
 

VorschauVorschauVorschauVorschau    
 

Gesundheitsschutz 
 

Am 27. Januar findet an der FH Dort-
mund die Fachtagung Qualitätsmana-
gement von Gesundheit und Nachhal-
tigkeit an Hochschulen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen statt.  
 
Hierbei handelt sich um eine Veranstal-
tung in Kooperation verschiedener Part-
ner: Beteiligt ist u. a. der Arbeitskreis 
Gesundheitsfördernde Hochschulen, un-
terstützt wird die Veranstaltung durch 
die Techniker Krankenkasse. 
 
Ansprechpartner: Prof. Dr. S. Michel, E-Mail: si-
grid.michel@fh-dortmund.de 
 

Rückenbelastung  
bei der PC-Arbeit 

 

Im Rahmen der Gesundheitsförderung 
an Hochschulen findet am 17. März 
2005 an der Humboldt-Universität zu 
Berlin eine Fortbildungsveranstaltung 
zum Thema: "Rückenfit am PC" statt. 
Sie wird durch HIS moderiert 
 
Auf Grund der Tatsache, dass Rücken-
schmerzen eine hohe Prozentzahl der 
arbeitsbedingten Erkrankungen ausma-
chen, ist es auch Aufgabe der Arbeitge-
ber, hier aktiv entgegenzuwirken. Ziel 
der Veranstaltung ist somit, eine Mög-
lichkeit betrieblicher Gesundheitsförde-
rung am PC-Arbeitsplatz aufzuzeigen 
und über ein gemeinsames Projekt von 
Charité/Klinik für Physikalische Medizin 
und Rehabilitation sowie Humboldt-
Universität/Zentraleinrichtung Hoch-
schulsport zu informieren. 
 
Das Projekt beinhaltet Darstellungen zu 
Ursachen von Schmerzzuständen im 
Schulter-/Nackenbereich in Verbindung 
mit der Arbeit am PC und die Entwick-
lung eines interaktives Trainingspro-
gramms, das diesen muskulären Ver-
spannungen und Schmerzen vorbeugt 
bzw. sie lindern kann. Das Ergebnis die-
ser Projektarbeit liegt auf einer CD oder 
Netzwerkversion vor und bietet neben 
dem Trainingsprogramm auch umfang-
reiches medizinisches Hintergrundwis-
sen zur Entstehung und Behandlung 
von Schulter-/Nackenbeschwerden und 
gibt außerdem Hinweise zur Optimie-
rung der Ergonomie am PC-
Arbeitsplatz.  
 
Das Programm "Rückenfit am PC" stellt 
einen wichtigen Baustein innerhalb der 
betrieblichen Prävention und Gesund-
heitsförderung dar. 
 
Informationen bei  HIS: J. Müller, jmueller@his.de; 
Ansprechpartner an der HU Berlin: Dr.  G. Radde,  
HU Berlin, E-Mail: gerlinde.radde@rz.hu-berlin.de 
 
 
 

SEMINARE 

HIS-Materialien 
 
Dokumentation zum Workshop in 
Hamburg �Gefahrstoffkataster in der
Sicherheitsarbeit von Hochschulen�:
 

http://www.his.de/Abt3/Umweltschutz/Infoseite/
Materialien/GefStoffkataster 
 

http://www.his.de/Abt3/Umweltschutz/Infosei-
te/Materialien/Folien_Praxisbeispiele 

mailto:gerlinde.radde@rz.hu-berlin.de
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VDSI-Jahresfachtagung 
 
Vom 14. bis 16. März findet an der Uni-
versität Magdeburg die 30. Jahresfach-
tagung der VDSI-Fachgruppe Hoch-
schulen und wissenschaftliche Instituti-
onen statt. Inhaltliche Hauptkomplexe 
sind barrierefreies Bauen, Brandschutz 
und elektromagnetische Verträglichkeit.  
 
Ansprechparner: U. Stresow, Tel.: 0391/6711338,  
E-Mail: vdsi@uni-magdeburg.de 

 
HIS/ZTW-Seminar  

Abfallentsorgung in Hochschulen 
 
Vom 06. bis 08.06.05 findet in Claus-
thal-Zellerfeld das Praxisseminar �Ab-
fallentsorgung an Hochschulen� statt. 
Diese traditionelle Seminarreihe wird 
damit wie gewohnt im zweijährigen Tur-
nus 2005 als Fortgeschrittenenseminar 
angeboten. Dieser Rhythmus sowie die 
Seminardauer wurden durch die Befra-
gung von HIS zum Fortbildungsbedarf 
im Arbeits- und Umweltschutz an Hoch-
schulen bestätigt. 
 
Eingeleitet in die Thematik wird mit der 
Fragestellung, inwieweit die aktuelle 
Gesetzgebung die Entsorgungslogistik 
in den Hochschulen in den letzten zwei 
Jahren weiter beeinflusst hat. Vor die-
sem Hintergrund werden strategische 
Ziele und operative Maßnahmen vorge-
stellt. Darüber hinaus werden die spezi-
fischen Logistikkonzepte verschiedener 
Hochschulen diskutiert. In diesem Zu-
sammenhang werden auch dieses Mal 
wieder neue innovative Aspekte der 
Problembewältigung �Abfallentsorgung� 
aufgegriffen und anhand von Praxisbei-
spielen beleuchtet. 
 
Neben dem Abfallrecht werden aber 
auch Neuerungen verwandter Rechts-
gebiete thematisiert und neue techni-
sche Lösungen vorgestellt. 
 
Spezielle Vor-Ort-Probleme der Semi-
narteilnehmer werden wegen der gro-
ßen Nachfrage auf vergangenen Semi-
naren selbstverständlich wieder ausgie-
big in kleinen Arbeitsgruppen erörtert 
werden können.  
 
Ansprechpartner bei HIS: jmueller@his.de 
 

    

    
    

Mitbestimmung des BetriebMitbestimmung des BetriebMitbestimmung des BetriebMitbestimmung des Betriebs-s-s-s-
rats beim Gesundheitsschutzrats beim Gesundheitsschutzrats beim Gesundheitsschutzrats beim Gesundheitsschutz    

 
�Nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG hat der 
Betriebsrat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften mitzubestimmen bei Rege-
lungen über den Gesundheitsschutz. 
Dies umfasst auch die vom Arbeitgeber 

vorzunehmende Beurteilung der Ge-
fährdung am Arbeitsplatz und die Un-
terweisung der Arbeitnehmer über Si-
cherheit und Gesundheitsschutz. Eine 
Betriebsvereinbarung hierüber kann die 
Aufstellung des Konzepts nicht dem Ar-
beitgeber überlassen und die Beteili-
gung des Betriebsrats auf ein Bera-
tungsrecht beschränken. Vielmehr muss 
die Betriebsvereinbarung selbst den 
Gegenstand regeln.  
 
Diesen Anforderungen wurde der 
Spruch einer Einigungsstelle, die im Be-
trieb eines deutschen Luftfahrtunter-
nehmens gebildet worden war, nicht ge-
recht. Der Spruch enthielt überwiegend 
nur allgemeine Vorgaben an die Arbeit-
geberin zu den Themen der Unterwei-
sung und den möglichen Gegenständen 
und Methoden der Gefährdungsbeurtei-
lung. Die Anwendung auf die einzelnen, 
unterschiedlichen Arbeitsplätze im Be-
trieb blieb der Arbeitgeberin überlassen. 
Der Erste Senat des Bundesarbeitsge-
richts hat daher auf Antrag der Arbeit-
geberin - wie schon das Landesarbeits-
gericht - die Unwirksamkeit des Spruchs 
der Einigungsstelle festgestellt. 
 
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 8. Juni 
2004 � 1 ABR 4/03 � 
Landesarbeitsgericht Hamburg, Beschluss 
vom 12. August 2002 � 7 TaBV 14/00 � 
 
Auch in einem weiteren Verfahren hat 
der Erste Senat das Bestehen eines Mit-
bestimmungsrechts des Betriebsrats bei 
der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 
ArbSchG und der Unterweisung der Ar-
beitnehmer nach § 12 ArbSchG festge-
stellt. 
 
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 8. Juni 
2004 � 1 ABR 13/03 � 
Landesarbeitsgericht Niedersachsen, Be-
schluss vom 20. März 2003 � 4 TaBV 
108/00 �″ 
 
Quelle: Pressemitteilung Nr. 38/04 des Bundesar-
beitsgerichtes 
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welt-/Nachhaltigkeitsberichte; Entwick-
lung einer Datenbank, auf der alle Be-
richte abrufbar sind).   
 
Das erste Treffen dieser Arbeitsgruppe 
ist für März 2005 an der Universität Lü-
neburg geplant. Ein Hinweis auf den 
genauen Termin erfolgt. 
 
 

Hochschulplattform UNI21Hochschulplattform UNI21Hochschulplattform UNI21Hochschulplattform UNI21    
 
Die COPERNICUS-Initiative "Hoch-
schulplattform UNI21" für deutsche 
Hochschulen ist vom Deutschen Natio-
nalen Komitee zur Dekade der Verein-
ten Nationen "Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung" als Dekaden-Projekt 
ausgewählt und am 2. November in Ber-
lin vorgestellt worden. Diese Hoch-
schulplattform soll zentral die Nachhal-
tigkeitsinitiativen an deutschen Hoch-
schulen im Rahmen der Dekade zu-
sammenführen und weiterentwickeln. 
Die Auftaktveranstaltung zur Hoch-
schulplattform UN21 wird am 24. Febru-
ar 2005 an der Universität Oldenburg 
stattfinden.  
 
Die Einladung und das Programm hier-
zu werden demnächst auf der Homepa-
ge www.hochschulplattform-uni21.de zu 
finden sein. 
 
Ansprechpartner: Dr. H.-P.  Winkelmann Secretary-
General and Executive Director COPERNICUS-
CAMPUS, Brandschachtstrasse 2, 44149 Dortmund, 
Tel.: 0231/652424, Fax.: 0231 652465 
www.copernicus-campus.org 
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Der überlegte und sparsame Einsatz 
von Energie kann sowohl praktizierten 

 

    COPERNICUS 

    
    

Working GroupWorking GroupWorking GroupWorking Group    

dung einer ständigen COPER-
Working Group zum Thema 
able Management of Universi-

Umweltschutz als auch Reduktion von 
Kosten bedeuten.  
 
Im Rahmen einer Seminarveranstaltung 
wurde dieser Leitgedanke durch HIS 
aufgegriffen, um hierzu über aktuelle 
Entwicklungen aus dem Hochschulbe-
reich zu berichten. Die Ergebnisse sind 
    RECHT/REGELWERK
 rde auf der letzten COPERNI-

nferenz in Las Palmas verein-
se AG soll auf europäischer 

iejenigen Universitäten zusam-
gen, die sich in den vergange-
ren intensiv mit Umweltmana-
ystemen bzw. Nachhaltigkeits-
ment befasst haben und nun 
am neue Initiativen entwickeln 
z. B. Entwicklung von gemein-
tandards für universitäre Um-

nun
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Als p
pdf/K
    HIS-Kurzinformation 
 im Rahmen einer Veröffentlichung 
 der Reihe HIS-Kurzinformation ver-
ar. - Das Thema �Energie� wird in 
r Bandbreite behandelt, die von der 

tragsgestaltung über verhaltenspsy-
logische Maßnahmen bis hin zu kon-
en technischen Realisierungen 
ht.  

df: http://www.his.de/Service/Publikationen/Kib/ 
ib/kib200403.pdf 

http://vdsi@uni-magdeburg.de/
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NordrheinNordrheinNordrheinNordrhein----WesWesWesWesttttfalenfalenfalenfalen    
 

Universität Bielefeld: UMS 
 
Die Universität Bielefeld hat einen 12-
seitigen Statusbericht zum Umweltma-
nagement an der Universität veröffent-
licht, in dem die Einführung sowie die 
Bausteine und Rahmenbedingungen 
skizziert werden. 
 

Ansprechpartner: K. Drechsler, Universität Bielefeld, 
Tel.: 0521/106-3342; katharina.drechsler@uni-
bielefeld.de; als pdf: http://www.cipa4u.net/aktuel-
les.html 
 
Gründung einer Arbeitsgruppe NRW 
des Arbeitskreises Gesundheitsför-

dernde Hochschulen 
 
Am 18.11.2004 fand in Hagen ein erster 
NRW-weiter Erfahrungsaustausch zur 
hochschulbezogenen Gesundheitsförde-
rung statt. Initiiert wurde das Treffen 
durch die Landesunfallkasse (LUK) 
NRW in Kooperation mit der Koordinati-
onsstelle für Hochschulübergreifende 
Fortbildung (HÜF) NRW. 
 
Bei der Tagung bot sich Gelegenheit, 
das breite Spektrum der bereits an den 
Hochschulen unternommenen Aktivitä-
ten zur Gesundheitsförderung zu prä-
sentieren und Ideen und Anregungen 
auszutauschen.  
 
Im Rahmen des Erfahrungsaustauschs 
konstituierte sich eine Landesarbeits-
gruppe NRW des bundesweiten Arbeits-
kreises Gesundheitsfördernde Hoch-
schulen. Die Arbeitsgruppe ist offen für 
Mitglieder, welche eine zentrale Funkti-
on in der Gesundheitsförderung an den 
Hochschulen in NRW bekleiden. Auch 
in Zukunft sind jährliche Tagungen der 
Landesarbeitsgruppe geplant. 
 
Ein Anmeldeformular zur Landesar-
beitsgruppe NRW des Arbeitskreises 
Gesundheitsfördernde Hochschulen so-
wie die Programmatik der Landesar-
beitsgruppe sind unter www.luk-nrw.de 
(Button Downloads / Button Sonstiges) 
abrufbar. Ebenso sind die im Rahmen 
des Erfahrungsaustauschs präsentierten 
Vortragsfolien unter dieser Internet-
adresse erhältlich. Die Rechte für die  
 

einzelnen Beiträge liegen bei den jewei-
ligen Autoren.  
 

Ansprechpartner: G. Faller, Landesunfallkasse 
NRW, Tel.: 0211/9024-329. 
 

NiedersachsenNiedersachsenNiedersachsenNiedersachsen    
 

Universität Osnabrück:  
�Zukunft � Bericht 2004� 

 
Als erste Hochschule in Deutschland hat 
die Universität Osnabrück 2004 einen 
Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben.  
 
In den Rubriken Umweltbericht, Sozial-
bericht  Ökonomie, Nachhaltigkeitspro-
gramm und Serviceeinrichtungen wer-
den auf insgesamt 40 Seiten die Be-
triebsabläufe der Universität in den Mit-
telpunkt gestellt und nachhaltige Ent-
wicklung aufgezeigt. Der Bericht soll da-
zu beitragen, die Lebens- und Arbeits-
platzqualität aller Hochschulangehöri-
gen kontinuierlich zu verbessern. Über 
die Aspekte einer nachhaltigen Entwick-
lung in Forschung und Lehre soll zu ge-
gebener Zeit an anderer Stelle berichtet 
werden.  
 
Ansprechpartner: J. Essl, Universität Osnabrück, 
Tel.: 0541/969-2242, E-Mail: umweltkoordinato-
rin@uni-osnabrueck.de, als pdf: http://www.uni-
osnabrueck.de/umwelt/nb_2004.pdf 
 

    
    
    
    

Personalausstattung und PraPersonalausstattung und PraPersonalausstattung und PraPersonalausstattung und Prak-k-k-k-
tikumsorganisation TFH Berlintikumsorganisation TFH Berlintikumsorganisation TFH Berlintikumsorganisation TFH Berlin    

 

Die Technische Fachhochschule Berlin 
hat HIS beauftragt, eine Stellungnahme 
zur Personalausstattung und Praktikum-
sorganisation im Studiengang Chemie- 
und Pharmatechnik zu erarbeiten.  
 
Ziel dieses Projekts ist es, der TFH Ber-
lin eine qualifizierte Entscheidungs-
grundlage für die zukünftige personelle 
und räumlich/sachliche Ausgestaltung 
der Praktikumsorganisation im Studien-
gang Chemie- und Pharmatechnik zu 
liefern.  
 
Dazu sollen nach einer kurzen Be-
standsaufnahme vor Ort eine Bewertung 
der derzeitigen Situation vorgenommen 
und auf dieser Grundlage verschiedene 
Szenarien für die zukünftige Organisati-
on entwickelt werden. Hierbei gilt es, die 
aktuellen Rahmenbedingungen zu be-

rücksichtigen und unter den Aspekten 
Sicherheit und Kosteneffizienz � auch 
unter Einbeziehung der Chemikalien-
ausgabe, -lagerung und -entsorgung �
Optimierungsmöglichkeiten vorzuschla-
gen. 
 

Ansprechpartner bei HIS: I. Holzkamm, holz-
kamm@his.de 
 
 

Internetportal der LandesuInternetportal der LandesuInternetportal der LandesuInternetportal der Landesun-n-n-n-
fallkasse Niedersachsen fallkasse Niedersachsen fallkasse Niedersachsen fallkasse Niedersachsen     

 

Der Wunsch der niedersächsischen 
Hochschulen nach umfassenderer und 
aktuellerer Information sowie die Forde-
rung der Landesunfallkasse (LUK) Nie-
dersachsen an eine kosteneffizientere 
Betreuung haben diese veranlasst, den 
gegenseitigen Informationstransfer zu 
optimieren. Ausgewählt wurde das Me-
dium �Internet�, da die Hochschulen und 
damit auch das dortige Fachpersonal 
(z.B. Sicherheitsfachkräfte und Arbeits-
mediziner) sowie die ehrenamtlichen Si-
cherheitsbeauftragten mittlerweile das 
Internet bevorzugt für die Kommunikati-
on und Information nutzen.  
 
Konzeptionell galt es, den Zugang über 
ein so genanntes Portal zu gestalten, 
das insbesondere die Bedürfnisse des 
Fachpersonals für Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz in den niedersächsi-
schen Hochschulen berücksichtigt. Die 
LUK Niedersachsen hat die Entwicklung 
des Portals durch HIS vornehmen las-
sen. HIS ist auch damit beauftragt, im 
kommenden Jahr die Pflege und techni-
sche Fortentwicklung des Portals durch-
zuführen.  
 

Online seit Mitte Dezember 2005: 
http://www.his.de/luk-portal  oder 
http://www.lukn.de/luk-portal 
 

Informationen bei HIS: J. Müller, jmueller@his.de 
bei LUK: R.  Schmutnig, rainer.schmutnig@guvh.de 

      

 
Den Lesern des HIS-Mitteilungsblattes 
wünschen wir ein besinnliches Weihnachts-
fest und gute Gesundheit für das neue Jahr. 
 

Ihr HIS-Team �Arbeits- und Umweltschutz� 

  
 Das HIS-Mitteilungsblatt soll vierteljährlich erscheinen. Der Bezug ist für Hochschulen und Behörden im Hochschulbereich kostenfrei. Hrsg.: HIS Hochschul-Informa- 
 tions-System GmbH, Goseriede 9, 30159 Hannover. Verantw. f. d. Inhalt: Dr. J. Ederleh; Redaktion: Dr. F. Stratmann (verantw.), I. Holzkamm, J. Müller, W. Schmidt, 
 Dr. H. Gilch; Tel.0160/90624063, -90624060, -90624064, -90624057, -90624056, Sek. 0511/1220-140, Fax. 0511/1220-140; E-Mail: schmidt@his.de.  
 HIS-Informationen Arbeits- und Umweltschutz im Internet (WWW): http://www.his.de/Abt3/Umweltschutz/Infoseite/ 
 
 Bei Funktions- und Berufsbezeichnungen (z. B. Wissenschaftler, Teilnehmer)  wird lediglich die männliche Form verwendet.  Diese Darstellung dient lediglich einer  
 besseren Lesbarkeit des Textes. Wenn es nicht gesondert vermerkt ist, wird die weibliche Form immer mit eingeschlossen. 
 
 Gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz weist HIS darauf hin, dass Ihre Namen, Ihre Anschrift, Ihre berufliche bzw. amtliche Funktion zum Zwecke der  
 administrativen Abwicklung des HIS-Mitteilungsblattes maschinell gespeichert werden. 
 

AUS DEN LÄNDERN 

HIS-PROJEKTE 
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